
* 12.5.1902 (Berlin-Spandau), † 25.6.1971 (Hamburg)
Mechaniker; 1930 NSDAP und SS; 1940 KZ Neuengamme; 
Außenlagerleiter: September 1943 Hannover-Stöcken,  
September 1944 Husum-Schwesing, November 1944 Ladelund, 
Januar bis März 1945 Meppen-Dalum; 1945 Flucht aus dem  
britischen Internierungslager Neuengamme; 1951 und 1968 
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Mordes, 
1971 nach dem Tod Griems eingestellt.

Hans Griem
1961

(SLG HH, 147 Js 24/68)
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Hans Griem

Hans Otto Hermann Griem wurde am 12. Mai 1902 in  
Berlin-Spandau geboren. Er machte eine Lehre als Mechaniker 
und arbeitete als Maschinenbaumeister beim Berliner Spar- 
und Bauverein. Am 1. Oktober 1930 trat er in die NSDAP 
ein, am 1. Februar 1931 in die SS. Griem selbst behauptete 
1963 vor Ermittlern der deutschen Staatsanwaltschaft, erst 
nach 1933 in die SS eingetreten zu sein. Er heiratete am  
18. April 1930 Erna H., das Paar bekam 1933 einen Sohn. 
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1933–1945

1935 wurde Hans Otto Griem zum SS-Untersturmführer  
befördert und am 7. Januar 1940 zur Waffen-SS einge-
zogen. Nach der Ausbildung in Lodz in Polen wurde Griem 
zum 12. SS-Totenkopf-Regiment, 5. Kompanie, versetzt. Im 
Juli 1940 kam er zur Wachmannschaft ins KZ Neuengamme. 
Zwischen 1942 und 1943 hatte er dort als Vertreter von 
Albert Lütkemeyer die Funktion des 2. Schutzhaftlagerführers 
inne. Im Herbst 1943 wurde Griem als Lagerführer ins  
Außenlager Hannover-Stöcken versetzt. Nach einer folgen-
den Dienstzeit im Hauptlager war er in gleicher Funktion in 
verschiedenen Außenlagern eingesetzt, ab September 1944 
in Husum-Schwesing, ab November 1944 in Ladelund. In 
diesen Außenlagern mussten Häftlinge unter unmenschlichen 
Bedingungen Schwerstarbeit leisten, um im Rahmen des 
Projekts „Friesenwall“ Verteidigungsanlagen an der Nord-
seeküste zu errichten.  



Nach Aussage eines ehemaligen Häftlings erschlug der  
Lagerführer Griem im Außenlager Ladelund den sowje-
tischen Häftling Grilenko. Nachdem die Häftlinge aus  
Husum-Schwesing und Ladelund am 19./20. Dezember 
1944 ins Hauptlager Neuengamme zurückverlegt worden 
waren, übernahm Griem Anfang Januar 1945 bis zur Auf-
lösung im März 1945 als Lagerführer das Außenlager  
Meppen-Dalum. Auch hier arbeiteten die Häftlinge für das  
Projekt „Friesenwall“. Wie ehemalige Häftlinge berichteten, 
holten Griems Ehefrau und seine Geliebte 1945 Koffer  
voller Lebensmittel aus dem Lager Meppen-Dalum, die 
das Rote Kreuz in Paketen für dänische Häftlinge geschickt 
hatte. Griem selbst wurde nach 1945 von Überlebenden 
als einer der „größten Kriegsverbrecher“ bezeichnet und mit 
dem Schutzhaftlagerführer im Hauptlager Anton Thumann 
verglichen, der 1946 zum Tode verurteilt und hingerichtet 
wurde. Sie berichteten, dass er oft betrunken gewesen sei, 
im Lager um sich geschossen habe und gemeinsam mit  
seinem Stellvertreter Joseph Klingler an Tötungen und  
Misshandlungen von Häftlingen beteiligt gewesen sei. 

Nach Kriegsende

Hans Griem versteckte sich bis Ende Juli 1945 in Hamburg-
Altona. Die britische Militärpolizei durchsuchte bei ihrer 
Fahndung nach ihm verschiedene Wohnungen, bis ehema-
lige Häftlinge ihn vor dem Lokal „Silberkeller“ in Hamburg 
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stellten und der Polizei übergaben. Griem wurde am 3. Au- 
gust 1945 ins britische Internierungslager Nr. 6 im ehemali-
gen KZ Neuengamme eingeliefert. Am 3. August 1946, zwei 
Tage vor Beginn des britischen Militärgerichtsprozesses 
gegen ihn, gelang ihm die Flucht. Bis 1947 lebte Hans Griem 
unter falschem Namen in Malente (Holstein). Seit dem  
19. Dezember 1950 ermittelte die Hamburger Staatsanwalt-
schaft gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung in  
Ladelund, Husum-Schwesing und Meppen-Dalum. Obwohl 
er inzwischen wieder unter seinem richtigen Namen lebte 
und durch ein Unter  haltsverfahren 1947 aktenkundig ge-
worden war, konnte sein Aufenthaltsort nicht ermittelt 
werden. Das Verfahren wurde am 12. November 1951 
eingestellt, da der Tatbestand der Körperverletzung bereits 
seit dem 8. Mai 1951 verjährt war. Griem arbeitete bis zu 
seiner Verrentung 1969 als Maschinenarbeiter und wohnte 
in Hamburg-Bergedorf. 1965 wurde er von seiner Frau ge-
schieden.

Am 13. September 1968 eröffnete die Hamburger Staats-
anwaltschaft nach Vorermittlungen der Zentralen Stelle der 
Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg erneut ein Ermitt-
lungsverfahren gegen Hans Griem wegen der Tötung von 
Häftlingen in Husum-Schwesing und Meppen-Dalum. Griem 
stritt die Vorwürfe ab und wälzte die Verantwortung auf  
verstorbene Mittäter, wie seinen Stellvertreter Klingler, ab. 
Das Verfahren wurde 1971 eingestellt, da Hans Griem am 
25. Juni verstorben war.



Hans Griem, 1961.

Foto: unbekannt.  
(SLG HH, 147 Js 24/68)

Ehemalige Häftlinge sollten 
Hans Griem Ende der 1960er-
Jahre vor der Staatsanwaltschaft 
identifizieren. Den Zeugen 
wurde ein Foto aus dem Jahr 
1961 vorgelegt. Dies erschwerte 
es ihnen, Griem eindeutig zu 
identifizieren. 

(SLG HH, 147 Js 24/68)
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Protokoll der Vernehmung  
Hans Griems durch den Unter-
suchungsrichter beim Land-
gericht Hamburg am 2. Mai 1969. 
Dieses Dokument wird hier 
vollständig gezeigt, da Griems 
Aussagen stellvertretend für 
die Strategien vieler ehemaliger 
SS-Männer nach 1945 gesehen 
werden können: Er bestritt 
durch Aussagen belegte Taten 
und stellte sich als harmlosen 
Befehlsempfänger dar, der stets 
für die Belange der Häftlinge 
ansprechbar gewesen sei. Auf 
seine Flucht aus britischer Haft, 
durch die er einem britischen 
Militärgerichtsprozess entging, 
und sein Leben unter einem  
falschen Namen geht Griem 
nicht ein.  

(SLG HH, 147 Js 24/68)
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Ehemalige Häftlinge berichten

Im Kommando [in Husum und Ladelund unter Griem] war 
zeitweise die größte Sterblichkeitsziffer infolge schlech-
ter Unterkunft, Ernährung, Bekleidung, Misshandlung. 
Er [Griem] trieb selbst mit dem Knüppel in der Hand die 
Häftlinge – ja selbst die Kranken – zur Arbeit. Die gleichen 
Verhältnisse waren in Dalum, wo er im Dezember 1944 als 
Kommandoführer [Lagerleiter] hinkam.

Ewald Gondzik. Bericht, 13.9.1945. (ANg)

Griem gehörte zu den SS-Leuten, die ein Talent dafür hat-
ten, Mitarbeiter zu finden, die die wirklich dreckige Arbeit 
für sie machten. Damit meine ich sowohl die übrigen SS-
Männer, als auch die Kapos.

Carl Nommels. Aussage im Ermittlungsverfahren gegen 
Hans Griem, 3.6.1969. (SLG HH, 147 Js 24/68) 

 

Sowohl Griem als auch Klingler waren für uns die Reprä-
sentanten des NS-Systems. Sie waren beide unter den 
Häftlingen sehr gefürchtet. Als Griem in Schwesing durch 
Eichler abgelöst wurde, wurde es besser. Es kam zu weni-
ger Bestrafungen.

Paul Thygesen, ehemaliger Häftlingsarzt im  
Außenlager Husum-Schwesing. Aussage vor dem 

Untersuchungsrichter, 14.5.1969.  
(SLG HH, 147 Js 24/68)
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Hans Griem

Ich beschuldige Griem, mit seiner Intoleranz viele Häft-
linge auf dem Gewissen zu haben. [...] Die Gefan genen 
[in Ladelund] hielten die Arbeit nicht lange durch, da es 
schreckliche Bedingungen waren und sie dauernd ge-
schlagen wurden. [...] In Ladelund waren viele Leichen 
[zu begraben].

Zdsisław Sokół. Bericht, 17.11.1997. (ANg)

Aussage des ehemaligen dänischen Häftlings Carl Nommels, 

Maschinenschlosser in Hvidovre, vor dem Untersuchung s-

richter beim Landgericht Hamburg am 3. Juni 1969 im Rah-

men der gerichtlichen Voruntersuchung gegen Hans Griem:

Den Vorfall am Feuerlöschteich in Dalum [Außenlager 
Meppen-Dalum, Emsland] habe ich selbst miterlebt.
Es war etwa Anfang März 1945. Aus einem Grunde, den 
ich nicht mehr erinnere, brauchten wir Dänen an diesem 
Tage nicht zur Arbeit. Da Griem und Klingler meinten, daß 
Häftlinge, die sich im Revier befanden, ihre Krankheit nur 
simulierten, holte Klingler gegen 9.00 Uhr alle Kranken 
aus dem Revier heraus. Sodann mußte jeder der Kranken, 
es waren etwa 25 Häftlinge, über ein Brett gehen, das schräg 
über eine Ecke des etwa 10 x 25 m großen Feuerlöschteichs 
gelegt worden war. Das Brett mag etwa 3 bis 3,5 Meter 
lang gewesen sein. Die Kanten des Feuerlöschteichs wa-
ren nicht betoniert. Das Wasser darin war so tief, daß es 
einem normalen Erwachsenen etwa bis zur Brust reichte.

Der erste und der zweite Häftling kamen über das Brett 
hinüber und wurden gleich zur Arbeit geschickt. Der dritte 
Häftling dagegen fiel in den Teich hinein. Als er versuchte, 
am Rande aus dem Teich herauszukommen, traten Klingler 
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und Griem ihm auf die Finger und stießen ihn mit Stöcken 
in das Wasser zurück. So ging es eine ganze Zeit. Als die 
beiden den Häftling schließlich herausließen, mußte er 
zunächst noch etwa eine Stunde naß draußen liegen-
bleiben, bevor er ins Revier durfte. Welcher Nationalität 
dieser Häftling war, weiß ich nicht.
Von den anderen Häftlingen fiel noch ein zweiter in das 
Wasser. Er kam schneller heraus. Zwar wurde auch er von 
Klingler und Griem am Herauskommen gehindert, doch 
nicht so lange.
Ich habe den gesamten Vorfall aus etwa 100 m Entfer-
nung beobachtet. Wir hatten einen freien Blick auf das 
Ge schehen und konnten alles genau erkennen. Ich bin 
mir ganz sicher, daß neben Klingler auch Griem an dieser 
Aktion beteiligt war.
Ich habe später gehört, daß der erste der beiden Häftlinge 
einen oder zwei Tage später im Revier starb. Von wem ich 
das gehört habe, weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube 
jedoch, daß es mir der bereits erwähnte holländische 
Häftling Johan A. v. d. Pligt erzählt hat, der als Kranken-
pfleger im Revier tätig war. Der Häftling soll an den Folgen 
der Kälte und deswegen gestorben sein, weil er vorher 
schon geschwächt war.
Ich habe nicht gesehen, daß einer der Häftlinge in dem 
Feuerlöschteich ertrunken ist. Ich habe auch nichts davon 
gehört.
Soweit mir bekannt ist, ist auf diese Weise die Arbeits-
fähigkeit der Häftlinge nur ein einziges Mal „geprüft“ 
worden. Ich bin sicher, daß Griem der Aktion am Feuer-
löschteich von Anfang bis zum Ende beiwohnte. 

(SLG HH, 147 Js 24/68)

Hans Griem18


